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ALLE STEUERZAHLER 1. Widersprüchliche Angaben in Steuererklärungen – Leichtfertige Steuerverkürzung 2. 6 % Aussetzungszinsen auch bei längerem Zinslauf 3. Verbindliche Auskunft schützt nicht vor rückwirkender Gesetzesänderung PRIVATBEREICH 4. Wertgutachten bei Scheidung keine außergewöhnliche Belastung 5. Anbau von Wintergarten – keine steuerbegünstigte Handwerkerleistung 6. Verdeckte Gewinnausschüttung durch Nutzung spanischer Immobilie KAPITALGESELLSCHAFTEN 7. Betriebsunterbrechungsversicherung für GmbH Betriebsausgabe PERSONENGESELLSCHAFTEN 8. Wiedereintritt von Gesellschafter - Grunderwerbsteuer UNTERNEHMEN 9. Übergangsverlust nicht auf mehrere Jahre verteilbar UMSATZSTEUER 10. Kampfsportschule – Umsatzsteuerbefreiung möglich 11. Ferienwohnungsverkauf als Geschäftsveräußerung 12. Ausgleichszahlung für vorzeitige Vertragsbeendigung ist umsatzsteuerfrei 13. Arbeitsvermittlerleistungen nicht umsatzsteuerbefreit LOHNSTEUER 14. Lohnsteuer für Betriebsveranstaltung: Nur Konsumierbares zählt SELBSTÄNDIGE 15. Geländewagen mit Einbauten als Werkstattwagen 16. Freiberufliche Übersetzertätigkeit: Chef muss alle Übersetzungen verstehen können 17. Verluste von Hobbyautor nicht steuerlich absetzbar ARBEITNEHMER 18. Entfernungspauschale gilt auch für Probezeit 19. „Wohnen am Beschäftigungsort“ auch bei 80 km Entfernung möglich



Zahlungstermine Steuern und Sozialversicherung 11.11. (14.11.*) Umsatzsteuer (MwSt) (Monatszahler Lohnsteuer mit SolZ u. KiSt (Monatszahler) 15.11. (18.11.*) Gewerbesteuer Grundsteuer 27.11. Sozialversicherungsbeiträge *) Letzter Tag der Zahlungsschonfrist, nicht für Bar- und Scheckzahler; Zahlungen mit Scheck erst drei Tage nach Eingang bewirkt



20. Kein Aufteilungsverbot für Arbeitszimmerkosten 21. Arbeitszimmerkosten – Nebenräume zählen nicht mit IMMOBILIENBESITZER 22. Notarkosten bei Erbteilung mit Grundstücken 23. Keine Beitreibung von Mieten – keine Einkunftserzielungsabsicht 24. Für sich Wohnung gemietet – keine Werbungskosten für eigene Wohnungsvermietung ERBSCHAFTSTEUER 25. Erbschaftsteuer: Auch Behaltensfrist wird vererbt 26. Steuersparende Kettenschenkung an Schwiegerkind ZIVILRECHT 27. Rückkaufswert von vor 2008 abgeschlossenen Lebensversicherungen 28. Autoversicherung - Umsatzsteuer bei Ersatzkauf 29. Bahn-Fahrpreiserstattung trotz höherer Gewalt ARBEITSRECHT 30. Niedigstlöhne bei Pizza-Service sittenwidrig STEUERTERMINE 31. Übersicht: Dezember 2013, Januar bis Februar 2014



ALLE STEUERZAHLER 1. Widersprüchliche Angaben in Steuererklärungen – Leichtfertige Steuerverkürzung Eine leichtfertige Steuerverkürzung begeht, wer in einer grob fahrlässigen Art und Weise gegenüber Finanzbehörden über steuerlich erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollständige Angaben macht. Als Folge einer solchen Steuerverkürzung kann eine Geldbuße festgesetzt werden. Zudem verlängert sich dann die Festsetzungsfrist auf fünf Jahre. Ein Ärzteehepaar betrieb eine Gemeinschaftspraxis. In der Gewinnfeststellungserklärung hatten sie den Gewinn der Praxis korrekt angegeben und hälftig auf die Eheleute verteilt. In ihrer Einkommensteuererklärung waren die Einkünfte des Ehemanns mit dem korrekten Betrag angegeben, während für die Ehefrau ein Betrag angegeben wurde, der halb so hoch war wie ihr tatsächlicher Anteil am Gewinn. Beide Erklärungen waren von den Eheleuten unterschrieben worden. Nachdem das Finanzamt zunächst entsprechend den falschen Angaben die Steuern festgesetzt hatte, bemerkte es später den Fehler und änderte den Steuerbescheid. Die Eheleute machten geltend, dass das Finanzamt wegen Festsetzungsverjährung nicht mehr zu einer Änderung des Bescheids befugt sei. Der Bundesfinanzhof entschied zugunsten des Finanzamtes. Die Festsetzungsfrist habe sich wegen leichtfertiger Steuerverkürzung auf fünf Jahre verlängert, sodass hier das Finanzamt noch zu einer Änderung befugt war. Es liege eine leichtfertige Steuerhinterziehung durch die Eheleute vor, weil sie bei der Unterzeichnung der Einkommensteuererklärung, spätestens aber nach Erhalt des Einkommensteuerbescheids, den Fehler hätten bemerken und korrigieren können. Die erhebliche Abweichung beim Gewinnanteil der Frau zwischen dem Gewinnfeststellungsbescheid und dem Einkommensteuerbescheid hätte ihnen auffallen müssen. 2.



6 % Aussetzungszinsen auch längerem Zinslauf



Wird dem Steuerzahler im Streit um eine Steuerfestsetzung vom Finanzamt Aussetzung der Vollziehung gewährt, sind, wenn Rechtsbehelfe endgültig keinen Erfolg hatten, diese Steuern mit 6 % pro Jahr ab dem Tag des Eingangs des Einspruchs bei der Behörde zu verzinsen. Ein Ehepaar hatte in 1996 eine Eigentumswohnung gekauft und diese mit über 60.000 € Gewinn in 2002 wieder verkauft. Das Finanzamt wollte den Gewinn als solchen aus einem privaten Veräußerungsgeschäft besteuern. Das Ehepaar legte Einspruch ein, da es die rückwirkende Verlängerung der Spekulationsfrist für verfassungswidrig hielt. Zudem stellte es einen Antrag auf Aussetzung des Vollzugs. Den gewährte das Finanzamt. Nachdem das Bundesverfassungsgericht im Juli 2010 entschieden hatte, wurde die Aussetzung wieder aufgehoben und auf die noch zu erhebenden Steuern Aussetzungszinsen in Höhe von 6 % pro Jahr festgesetzt. Das Ehepaar klagte gegen die Zinsfestsetzung, wobei es sich insbesondere gegen die gemessen an heutigen Marktzinsen extreme Höhe wendet. Das Finanzgericht Hamburg stellte fest, dass die Festsetzung in dieser Höhe für die Jahre 2004 bis 2011 verfassungsgemäß war. Diese typisierende Regelung habe auch das Bundesverfassungsgericht bislang stets für verfassungsgemäß gehalten. Allerdings müsse der Gesetzgeber die Typisierung auf den Prüfstand stellen, sofern sich die Grundlagen für die Typisierung grundlegend gewandelt hätten. Die aufgrund politischer Entwicklungen zur Zeit sehr niedrigen Zinssätze könnten Anlass für eine Überprüfung sein. Derzeit seien die Entwicklungen aber noch so frisch, dass dem Gesetzgeber noch eine Beobachtungszeit zuzubilligen sei. Die zugelassene Revision zum Bundesfinanzhof wurde eingelegt. 3.



Verbindliche Auskunft schützt nicht vor rückwirkender Gesetzesänderung



Steuerzahler können bei Finanzämtern auf Antrag verbindliche Auskünfte über die steuerliche Beurteilung von genau bestimmten, noch nicht realisierten Steuersachverhalten erhalten. Im Regelfall enthält die Auskunft einen Zusatz, dass die Auskunft auf den gegenwärtig geltenden Steuernormen beruht und bei deren Aufhebung oder Änderung außer Kraft tritt. Die Klägerin, eine Gesellschaft, hatte sich in 1996 beim Finanzamt eine verbindliche Auskunft des Inhalts erteilen lassen, dass bei den geplanten gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungen von einer Fortführung des Geschäftsbetriebs auszugehen sei. Das war für sie steuerlich vorteilhaft, da - 2-
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steuerliche Verlustvorträge erhalten blieben. Die Auskunft enthielt die oben genannte Klausel zur ihrer Gültigkeit. Bei einer Betriebsprüfung wollte das Finanzamt die Verlustvorträge nicht anerkennen. Zwischenzeitlich hatte sich die Rechtslage so geändert, dass die Umstrukturierungen als eine Zäsur gewertet wurden, nach der nicht mehr von einer Fortführung des ursprünglichen Geschäftsbetriebs auszugehen war. Das hatte zur Folge, dass die Verlustvorträge verloren gingen. Nach dem Gesetz war die Neuregelung auch rückwirkend anzuwenden. Die Klägerin berief sich auf die verbindliche Auskunft und beantragte, aus Billigkeitsgründen die Steuern niedriger festzusetzen. Das Finanzgericht Hamburg entschied gegen sie. Der Wortlaut der rückwirkend geltenden Vorschrift sei eindeutig und rechtfertige für sich keine Billigkeitsmaßnahme. Auch die verbindliche Auskunft führe nicht zu einem Billigkeitserlass, da grundsätzlich jeder mit Gesetzesänderungen rechnen müsse. Ihr Gültigkeitsvorbehalt enthielt daher eine entsprechende Einschränkung. Die Verwaltung könne weder allgemein eine Fortgeltung des alten Rechts noch die Anwendung von altem Recht für einen bestimmten Steuerzahler versprechen. Dies würde dem Prinzip der Gewaltenteilung im Staat widersprechen. Die Revision zum Bundesfinanzhof ist anhängig. PRIVATBEREICH 4.



Wertgutachten bei Scheidung keine außergewöhnliche Belastung



Voraussetzung dafür, dass Aufwendungen als außergewöhnliche Belastung anerkannt werden können, ist u.a., dass die ungewöhnlichen Aufwendungen dem Betroffenen „zwangsläufig“ entstanden sind. Ein Mann war von seiner Ex-Frau im Rahmen des Ehescheidungsverfahrens zu einer Auskunft über sein Endvermögen durch Vorlage eines Bestandsverzeichnisses und durch Vorlage der zur Wertermittlung notwendigen Unterlagen aufgefordert worden. Daraufhin beauftragte der Mann einen Sachverständigen, der ihm ein Gutachten über den Wert seiner Immobilien erstellte. Die Kosten des Gutachtens wollte er als außergewöhnliche Belastung steuerlich geltend machen. Das Finanzamt akzeptierte dies nicht. Das Hessische Finanzgericht entschied im Sinne des Finanzamtes. Es stellte fest, dass das Auskunftsverlangen der Ehefrau nur auf die Vorlage der zur Wertermittlung notwendigen Unterlagen gerichtet war. Entsprechend dem Zivilrecht konnte sie auch vom Mann nur eine Auskunft über das Endvermögen verlangen, nicht aber die Wertfeststellung durch einen Sachverständigen, da das im Gesetz nicht vorgesehen sei. Das Sachverständigengutachten musste nicht von ihm erstellt werden. Da er es freiwillig getan hat, fehlte es an der für die Anerkennung als außergewöhnliche Belastung erforderlichen Zwangsläufigkeit. 5.



Anbau von Wintergarten – keine steuerbegünstigte Handwerkerleistung



Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen können unter bestimmten Voraussetzungen steuermindernd geltend gemacht werden. Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz stellte fest, dass die Montagekosten für einen neuen Wintergarten nicht zu diesen geförderten Handwerkerleistungen zählen. Ein Ehepaar hatte sie in ihrer Steuererklärung neben Renovierungskosten geltend gemacht. Das Finanzamt erkannte sie nicht an. Das Finanzgericht stellte fest, dass die Steuerbegünstigung für Handwerkerleistungen nach dem Willen des Gesetzgebers und dem Gesetzeswortlaut gerade keine Neubaumaßnahmen erfasse. Andernfalls hätte der Gesetzgeber die drei Arten von geförderten Maßnahmen nicht aufzählen müssen. Hier liege eine Neubaumaßnahme vor. Dass nicht nur eine Substanzerweiterung, sondern auch eine Wohnflächenerweiterung stattfand, sei daran erkennbar, dass nach dem üblichen Schema für die Wohnflächenberechnung der Wintergarten zu einer Erweiterung der Wohnfläche des Hauses geführt hat. 6.



Verdeckte Gewinnausschüttung durch Nutzung spanischer Immobilie



Wenn eine spanische Gesellschaft ihren in Deutschland beheimateten Gesellschaftern die kostenlose Nutzung einer Ferienimmobilie in Spanien ermöglicht, kann dies bei den Gesellschaftern als - 3-
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eine sog. verdeckte Gewinnausschüttung zu behandeln sein. Diese führt dazu, dass die Gesellschafter inländische Einkünfte aus Kapitalvermögen zu versteuern haben, weil ihre Gesellschaft ihr Vermögen nicht durch Vermietung gemehrt, sondern den Gesellschaftern die Nutzungsmöglichkeit geschenkt hat. Ein deutsches Ehepaar mit zwei Kindern hatte in 2000 ein Ferienhaus in Port d´ Andrax auf Mallorca in der Weise erworben, dass sie die Gesellschaftsanteile einer spanischen Sociedad Limitada (einer GmbH vergleichbar) kauften, die Eigentümerin des Hauses war. Das Haus wurde nicht fremdvermietet und konnte von der Familie ganzjährig genutzt werden. Sie zahlte selbst keine Miete an die Gesellschaft. Das deutsche Finanzamt stellte fest, dass eine verdeckte Gewinnausschüttung zugunsten der Familie vorliege, die bei ihnen zu versteuern sei. Ausgehend von einem Wert der Immobilie von ca. 1,2 Mio. € schätzte es die jährliche Kostenmiete mit Gewinnzuschlag auf rund 78.000 € jährlich. Der Bundesfinanzhof (BFH) bestätigte dies im Prinzip. Nach dem seinerzeit geltenden Recht sei das Besteuerungsrecht für derartige Gewinnausschüttungen spanischer Gesellschaften mit deutschen Eigentümern in Deutschland anzunehmen. Laut BFH soll das Modell einer Zwischenschaltung einer spanischen Gesellschaft aus unterschiedlichen Gründen ziemlich beliebt sein. Er weist darauf hin, dass ab 2013 aufgrund eines neuen Doppelbesteuerungsabkommens das Besteuerungsrecht primär bei Spanien liegt. Die Gefahr einer Nachversteuerung in Deutschland vermindere sich nur dann, wenn die Nutzung in Spanien tatsächlich besteuert wird. Eine in Spanien gezahlte Steuer wäre auf die deutsche Einkommensteuer anzurechnen. KAPITALGESELLSCHAFTEN 7.



Betriebsunterbrechungsversicherung für GmbH Betriebsausgabe



Betriebsinhaber schließen häufig Versicherungsverträge für Betriebsunterbrechungen ab. Der Bundesfinanzhof lässt die Beiträge zum Betriebsausgabenabzug nur zu, soweit sie typische betriebliche Risiken absichern. In Fällen, in denen Freiberufler oder Personengesellschaften derartige Verträge abgeschlossen hatten, versagte er den Betriebsausgabenabzug, wenn die Verträge nur ein privates Erkrankungsrisiko des jeweiligen Freiberuflers bzw. Gesellschafters abgesichert hatten und Einbußen in ihrem persönlichen Vermögen vermeiden sollten. Das Niedersächsische Finanzgericht entschied nun, dass die Kosten für eine Betriebsunterbrechungsversicherung einer GmbH als Betriebsausgaben zu behandeln sind. Versicherungsnehmer waren die GmbH sowie ihre beiden Gesellschafter-Geschäftsführer. Die Leistungen im Versicherungsfall kamen der GmbH zugute. Versichert waren Betriebsunterbrechungen aus verschiedensten Gründen, zu denen u.a. auch Krankheit und Erwerbsunfähigkeit der Geschäftsführer zählten. Das Finanzamt stufte die Kosten nicht als Betriebsausgabe ein. Das Finanzgericht bestätigte, dass die Kosten der Versicherung Betriebsausgaben seien, da sie sich auf ein betriebsbedingtes Risiko beziehe. Im Gegensatz zu den vom Bundesfinanzhof entschiedenen Freiberufler- oder Personengesellschaftsfällen habe die GmbH kein eigenes allgemeines Erkrankungsrisiko abgesichert. Vielmehr ging es um die Absicherung eines eigenen finanziellen Risikos der juristischen Person „GmbH“, das sich dann realisiert, wenn einer der Geschäftsführer erkrankt. Die Versicherung diene der Finanzierung von Ansprüchen, die im Versicherungsfall der GmbH selbst zustehen. Revision gegen das Urteil wurde bereits eingelegt. PERSONENGESELLSCHATFEN 8.



Wiedereintritt von Gesellschafter - Grunderwerbsteuer



Wenn zum Vermögen einer Personengesellschaft ein inländisches Grundstück gehört und sich innerhalb von fünf Jahren der Gesellschafterbestand so ändert, dass mindestens 95 % der Anteile den Besitzer wechseln, wird Grunderwerbsteuer fällig. An der ursprünglichen Gesellschaft, eine GbR die Immobilien besitzt, waren der A zu 1/3 und der B zu 2/3 beteiligt. Der A übertrug Ende 2001 seinen Anteil auf eine GmbH. Ende 2005 überschrieb der B ihm dann 1/3 der bisher von ihm gehaltenen Anteile an der GbR. Das andere Drittel der Anteile ging ebenfalls an die GmbH. So hatten sämtliche Anteile der Gesellschaft innerhalb von - 4-
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fünf Jahren den Eigentümer gewechselt. Das Finanzamt behandelte den A beim Erwerb der Anteile von B wie einen neuen Gesellschafter und setzte gegen die Gesellschaft Grunderwerbsteuer fest. Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung des Finanzamtes. Hier seien die Gesellschafterstellung, das Mitgliedschaftsrecht und die damit verbundene Mitberechtigung am Gesellschaftsvermögen mit zivilrechtlicher Wirkung auf ein neues Mitglied übergegangen. Wenn dann ein früherer Gesellschafter erneut einen Anteil erwirbt, sei er in Bezug auf die Grunderwerbsteuer als neuer Gesellschafter zu behandeln. Das gelte auch, wenn zwischen Ausscheiden und Wiedereintritt weniger als 5 Jahre liegen. Nur durch eine Rückgängigmachung der früheren Anteilsübertragung hätte die Grunderwerbsteuer vermieden werden können. UNTERNEHMEN 9.



Übergangsverlust nicht auf mehrere Jahre verteilbar



Die Finanzämter haben die Möglichkeit, aus Billigkeitsgründen Steuern abweichend festzusetzen. Voraussetzung ist, dass die Steuerfestsetzung in der ursprünglich vorgesehenen Form persönlich oder sachlich unbillig wäre. Ein Ehepaar hatte als Handelsvertreter für Versicherungen seinen Gewinn zunächst nach der Methode der Einnahme-Überschussrechnung (§ 4 Abs. 3 EStG) ermittelt. Das Finanzamt forderte es auf, ab dem 1.1.2001 den Gewinn nach dem Bestandsvergleich zu ermitteln. Durch den Wechsel der Gewinnermittlungsart ergab sich ein Übergangsverlust iHv. 90.000 DM. Nachdem das Finanzamt diesen zunächst antragsgemäß mit dem Gewinn von 2001 verrechnet hatte, beantragten sie später, dass der Gewinn stattdessen auf das Jahr 2001 und die beiden Folgejahre aufgeteilt werden soll, da das für sie günstiger sei. Das Finanzamt lehnte diese abweichende Festsetzung ab. Der Bundesfinanzhof bestätigte dies. Eine sachliche Unbilligkeit der Steuerfestsetzung, d.h. eine Steuerfestsetzung, die trotz Übereinstimmung mit dem Wortlaut des Gesetzes dessen Zweck zuwiderläuft, könne nicht festgestellt werden. In Regelfall sei ein Übergangsgewinn bzw. –verlust im ersten Jahr des Bestandsvergleichs als Zu- bzw. Abrechnung zuzuordnen. Dass der Steuerzahler bei einer anderen Zuordnung mehr Steuern gespart hätte, sei nicht sachlich unbillig. Es widerspreche nicht dem Grundsatz der Abschnittsbesteuerung, da die Kläger einen überschießenden Verlust in der nächsten Periode nutzen konnten. UMSATZSTEUER 10.



Kampfsportschule – Umsatzsteuerbefreiung möglich



Einrichtungen, die Schul- bzw. Hochschulunterricht zum Ziel haben, inhaltlich hierzu vergleichbare Leistungen erbringen und nicht lediglich den Charakter einer Freizeiteinrichtung haben, können nach EU-Umsatzsteuerrecht von der Umsatzsteuer befreit sein. Nach deutschem Umsatzsteuerrecht ist eine Umsatzsteuerbefreiung möglich, wenn die zuständige Landesbehörde bescheinigt, dass der Unterricht auf einen Beruf oder eine bestimmte staatliche Prüfung vorbereitet. Der Betreiber einer Kampfsportschule für „Wing Tsun“ wollte in 2005 nachträglich seine zwischen 1999 und 2003 getätigten Umsätze als umsatzsteuerfrei behandelt wissen. Er legte eine Bescheinigung der zuständigen Landesbehörde vor, die attestierte, dass seine Unterrichtsleistungen auf den Beruf des Wing Tsun-Lehrers vorbereiten. Das Finanzamt wollte die Festsetzungen nicht ändern, da es aufgrund dessen Kursprogramms von Veranstaltungen im Freizeitbereich ausging. Dies bestätigte das Finanzgericht. Der Bundesfinanzhof wies die Sache an das Finanzgericht zurück. Der Betreiber könne sich im Prinzip auf die Umsatzsteuerbefreiung aus dem EU-Recht berufen. Die vom Ministerium ausgestellte Bescheinigung binde die Finanzbehörden insoweit, als dass es sich bei der anerkannten Einrichtung um eine solche mit vergleichbarer Zielsetzung handelt. Die Steuerfreiheit der Leistungen hänge nicht davon ab, dass die Lehrgänge Teil einer gesetzlich geregelten Berufsaus- oder Berufsfortbildung seien, noch auf einen bestimmten Beruf vorbereiten. Die Finanzbehörden bzw. das Finanzgericht hätten aber noch selbständig zu würdigen, welche der angebotenen Kurse tatsächlich Schulcharakter hätten und welche von ihnen reine Freizeitbeschäftigung seien. - 5-
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